2. DEZEMBER 2022 - Ministerieller Erlass zur Abänderung des Ministeriellen Erlasses vom 18. März 2009 zur Übertragung bestimmter Befugnisse des für die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern zuständigen Ministers und zur Aufhebung des Ministeriellen Erlasses vom 17. Mai 1995 zur Übertragung der Befugnisse des Ministers in Bezug auf die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern


(Belgisches Staatsblatt vom 6. September 2024)


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.



FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST INNERES


2. DEZEMBER 2022 - Ministerieller Erlass zur Abänderung des Ministeriellen Erlasses vom 18. März 2009 zur Übertragung bestimmter Befugnisse des für die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern zuständigen Ministers und zur Aufhebung des Ministeriellen Erlasses vom 17. Mai 1995 zur Übertragung der Befugnisse des Ministers in Bezug auf die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern


Die Staatssekretärin für Asyl und Migration,


Aufgrund des Gesetzes vom 15. Dezember 1980 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern;

Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 8. Oktober 1981 über die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern;

Aufgrund des Ministeriellen Erlasses vom 18. März 2009 zur Übertragung bestimmter Befugnisse des für die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern zuständigen Ministers und zur Aufhebung des Ministeriellen Erlasses vom 17. Mai 1995 zur Übertragung der Befugnisse des Ministers in Bezug auf die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern;

In Erwägung des Königlichen Erlasses vom 2. Oktober 1937 zur Festlegung des Statuts der Staatsbediensteten;

In Erwägung des Gesetzes vom 22. Juli 1993 zur Festlegung bestimmter Maßnahmen in Bezug auf den öffentlichen Dienst;

In Erwägung des Programmgesetzes vom 30. Dezember 2001;

In Erwägung des Königlichen Erlasses vom 29. Oktober 2001 über die Bestimmung und die Ausübung der Managementfunktionen in den föderalen öffentlichen Diensten und den föderalen öffentlichen Programmierungsdiensten;

In Erwägung des Königlichen Erlasses vom 14. Januar 2002 zur Schaffung des Föderalen Öffentlichen Dienstes Inneres;

In Erwägung des Königlichen Erlasses vom 25. April 2005 zur Festlegung der Bedingungen für die vertragliche Einstellung in bestimmten öffentlichen Diensten,


Erlässt:


Artikel 1 - Artikel 6 § 1 des Ministeriellen Erlasses vom 18. März 2009 zur Übertragung bestimmter Befugnisse des für die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern zuständigen Ministers und zur Aufhebung des Ministeriellen Erlasses vom 17. Mai 1995 zur Übertragung der Befugnisse des Ministers in Bezug auf die Einreise ins Staatsgebiet, den Aufenthalt, die Niederlassung und das Ausweisen von Ausländern, zuletzt abgeändert durch den Ministeriellen Erlass vom 10. Dezember 2021, wird wie folgt abgeändert:

1. Zwischen den Wörtern "Artikel 19 § 4;" und den Wörtern "Artikel 25 Absatz 4;" werden die Wörter "Artikel 19 § 5;" eingefügt.

2. Die Wörter "Artikel 61/12 Absatz 5; Artikel 61/13 § 3;" werden durch die Wörter "Artikel 61/13/3 § 4; Artikel 61/13/10 § 3; Artikel 61/13/14 § 3; Artikel 61/13/23 § 3 in Bezug auf die Beendigung des Aufenthalts; Artikel 61/13/31 § 3;" ersetzt.


Art. 2 - In Artikel 8 desselben Erlasses, zuletzt abgeändert durch den Ministeriellen Erlass vom 10. Dezember 2021, werden die Wörter "Artikel 61/11; Artikel 61/12 Absatz 6" durch die Wörter "Artikel 61/12 §§ 4 und 5; Artikel 61/13/1; Artikel 61/13/3 §§ 1 bis 3; Artikel 61/13/5 §§ 2 und 4; Artikel 61/13/6; Artikel 61/13/8 §§ 3, 4 und 6; Artikel 61/13/10 §§ 1, 2 und 5; Artikel 61/13/11; Artikel 61/13/13 § 3; Artikel 61/13/14 § 2; Artikel 61/13/18 §§ 4 und 5; Artikel 61/13/21; Artikel 61/13/23 §§ 1 bis 3; Artikel 61/13/27 §§ 4 und 5; Artikel 61/13/29; Artikel 61/13/31 §§ 1 und 2" ersetzt.


Art. 3 - In Artikel 13 desselben Erlasses, zuletzt abgeändert durch den Ministeriellen Erlass vom 15. Oktober 2021, werden zwischen den Wörtern "Artikel 105/9;" und den Wörtern "Artikel 110bis § 1, § 2 Absatz 1 und 2, § 3 Absatz 1 und 3, §§ 4 und 5; " die Wörter "Artikel 105/94 § 5 Absatz 2; Artikel 105/106 § 5 Absatz 2;" eingefügt.


Art. 4 - In Artikel 14 desselben Erlasses, zuletzt abgeändert durch den Ministeriellen Erlass vom 10. Dezember 2021, werden zwischen den Wörtern "Artikel 105/63 § 1;" und den Wörtern "Artikel 110quater § 3 Absatz 1;" die Wörter "Artikel 105/72 §§ 1 bis 3; Artikel 105/76 § 1; Artikel 105/77 § 1; Artikel 105/84 § 1; Artikel 105/95 § 4 Absatz 2; Artikel 105/96 §§ 1 bis 3; Artikel 105/101 Absatz 1 und Absatz 3; Artikel 105/107 § 4 Absatz 2; Artikel 105/108 §§ 1 bis 3;" eingefügt.


Gegeben zu Brüssel, den 2. Dezember 2022


Die Staatssekretärin für Asyl und Migration

N. DE MOOR

